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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Wr §134 Abs3;

BauO Wr §134 Abs5;

BauO Wr §62 Abs1 Z4;

BauO Wr §87 Abs3;

GaragenG Wr 1957 §36a Abs2;

GaragenG Wr 1957 §36a Abs7;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Dann, wenn ein Arbeitsraum von zumindest 80 m2 aus einem ehemaligen Lager gescha?en wird, tritt eine

Stellplatzverp@ichtung ein. Dafür ist eine Bauanzeige im Hinblick auf § 62 Abs. 1 Z. 4 Wr BauO nicht ausreichend,

sondern dies bedarf vielmehr einer Baubewilligung. Im Baubewilligungsverfahren kommt dem (Mit-)Eigentümer

jedenfalls Parteistellung zu.Dann, wenn ein Arbeitsraum von zumindest 80 m2 aus einem ehemaligen Lager gescha?en

wird, tritt eine Stellplatzverp@ichtung ein. Dafür ist eine Bauanzeige im Hinblick auf Paragraph 62, Absatz eins, Zi?er 4,

Wr BauO nicht ausreichend, sondern dies bedarf vielmehr einer Baubewilligung. Im Baubewilligungsverfahren kommt

dem (Mit-)Eigentümer jedenfalls Parteistellung zu.
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